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„frei von MTBC“.

Die „Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.

heit (Tiergesundheitsrecht)“ legt Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen 

Die „Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über 

Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen“ or

Die „Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17.

stimmte gelistete und neu auftretende Seuchen“ legt die Bedingungen für die die Aussetzung, 
Aberkennung und Wiederzuerkennung des Status „seuchenfrei“ fest.

Das gesamte Hoheitsgebiet Deutschlands ist in der Liste der „Mitgliedstaaten oder Zonen von 
Mitgliedstaaten mit dem Status „seuchenfrei“ in Bezug auf Infektionen mit MTBC“ in Anhang II 



Thüringen ist somit „seuchenfrei“ in Bezug auf Infektionen mit MTBC. Die Bekämpfung von Aus-

staat, der den Status „seuchenfrei“ erhalten hat, eine oder mehrere der Maßnahmen gemäß den 
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